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Unterlage

Lauterbrunnen

Schwellenkorporation Lauterbrunnen Revidiert

Projekt - Nr.

Plandatum

Format

-

3822-11

Gemeinde

Gewässernummer

Gewässer
Plan - Nr.

Erfüllungspflicht

891 x 1470

Projektverfasser:

Diverse

Diverse

3822-11.205

Datum

Ingenieurbüro David Baumann GmbH
Holzmatte 349c

3804 Habkern

david.baumann@ingdb.ch

www.vitzbau.com

Situation 1:2000

Schwellenkorporation  Lauterbrunnen

Gemeindehaus Adler

Gsteigermatte

3822 Lauterbrunnen

Perimeterplan der Schwellenkorporation

Lauterbrunnen

02.05.2025

02.05.2025

Organisation der Wasserbaupflicht

Pflichtstrecken

Genehmigungsvermerke

Vorprüfung durch  das Tiefbauamt des Kantons Bern vom 25.04.2025

Publikationen:

• Im Amtsanzeiger des Amtes Interlaken Oberhasli vom 22.05.2025
• Öffentliche Auflage vom 22.05.2025 - 22.06.2025

Einsprachen:

Rechtsverwahrungen: 

Einspracheverhandlungen am  ...

Einsprachen:

• erledigt: 
• unerledigt: 

Beschlossen durch die Stimmberechtigten der

Schwellenkorporation Lauterbrunnen am 24.06.2025

Namens:

Der Präsident:       ........................................................

Die Sekretärin:      ........................................................

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Lauterbrunnen, den               ........................................................

Die Gemeindeschreiberin:       .......................................................

Rechtsverbindliche Inhalte

Legende

Perimetergrenze

Beitragsklasse I

Beitragsklasse II

Gewässer eingedolt / unbekannte Linienführung
Gewässer mit Name

Pflichtstrecke Berner Oberland - Bahn (BOB)

Inhalte zur Orientierung

Gewässer

Grenzen

Beitragsklassen gemäss Organisationsreglement

Beitragsklasse III

Pflichtstrecken / Wasserbaupflicht Kanton

Pflichtstrecke Kanton an Kantonsstrasse Art.9 Abs.3 Bst. a WBG)

«Wasserbaupflicht BOB», Art. 19 EBG / Art 2 WBG / Art 15 WBG

- Massnahmen, die einen sicheren Bahnbetrieb ermöglichen im Sinne der Gesetzgebung nach Art. 19 EBG

   ordentlichen Unterhalt übersteigen, so ist dies im Sinne der aktuellen Wasserbaugesetzgebung auszuführen.
- Es ist Sache des Werksbetreibers den Gewässerzustand zu kontrollieren und nötigenfalls Massnahmen zu treffen.

«Wesentliche Unterhaltsarbeiten» nach Art. 6 WBG, Art. 4 WBV:

Bauliche Arbeiten:

- Verbesserungen am Durchflussvermögen des Gewässers 
- Erhaltung der Stabilität des Gewässerbetts 
- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserbauwerke (Bsp. Bahndamm)
- Arbeiten zur naturnahen Gestaltung eines Gewässers 
- Erhaltung der Uferwege, sofern diese ausschliesslich dem Gewässerunterhalt dienen

Grünpflege:
- Mähen der Böschungen
- Pflege von Bestockung

- Neophytenbekämpfung
- Pflege der Fliessgewässersohle

Gewässerunterhalt
 Die Gewässer sind zu unterhalten.
 Dem Gewässerunterhalt dienen alle Vorkehren, die geeignet sind, das Gewässer, die zugehörige Umgebung und die Wasserbauwerke (Schutzbauten und Anlagen gegen Bodenbewegungen) in gutem Zustand zu erhalten.
 Der Gewässerunterhalt umfasst *

a die Räumungsarbeiten,

d die Bekämpfung von gebietsfremden, invasiven Pflanzen im Ufer- und Böschungsbereich,
e die Pflege von Böschungen und Uferunterhaltswegen und
f die Beseitigung von Schwemmholz und Verklausungen, soweit es für den Hochwasserschutz notwendig ist.

1 Punktuelle Erneuerungsarbeiten an Wasserbauwerken, wie die Sanierung von Uferanrissen, das Reparieren schadhafter Stellen (Ersetzen von Blocksteinen, Auswechseln von Längshölzern, Ausbessern von Ufermauern und ähnliches), Unterfangungen und die naturnäher
e Gestaltung sind grundsätzlich von geringem Ausmass im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b des Wasserbaugesetzes[4].

2 Als Wasserbauwerk im Sinne von Absatz 1 gilt der Uferabschnitt, der gleichartig verbaut ist. Als gleichartig gelten jeweils unter sich alle Arten von Betonmauern, Pflästerungen, Uferrollierungen, Blocksatz oder kombinierten Verbauungen (Block und Holz mit

3 Zeitlich und sachlich zusammenhängende Erneuerungsarbeiten sind als Einheit zu betrachten.

4 Die Erneuerungsarbeiten gelten jedoch nicht mehr als gering, wenn der Aufwand dafür mehr als ein Viertel der Kosten des vollen Ersatzes des Wasserbauwerkes beträgt.

5 Unabhängig von diesem Kostenverhältnis gilt als gering der gleichartige Ersatz von einzelnen Blockrampen, Tromholzschwellen, Block- oder Holzüberfällen und ähnlichem, sofern die Fischwanderung durch die Überfallhöhe nicht beeinträchtigt ist


